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 1. Bezeichnung des Arzneimittels

Zeel® comp. N Tabletten

 2. Qualitative und quantitative 
Zusammensetzung

In 1 Tablette sind verarbeitet:
Rhus toxicodendron Dil. D2 1,0 mg
Solanum dulcamara Dil. D2 0,3 mg
Sulfur Dil. D6 0,75 mg
Arnica montana Dil. D2 0,5 mg
Sanguinaria canadensis Dil. D4 0,45 mg

Sonstige Bestandteile: siehe 6.1.

 3. Darreichungsform

Tabletten

 4. Klinische Angaben

 4.1 Anwendungsgebiete

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den 
homöopathischen Arzneimittelbildern ab. 
Dazu gehören: Rheumatische Gelenkbe-
schwerden.

 4.2 Dosierung, 
Art und Dauer der Anwendung

Soweit nicht anders verordnet, Erwachsene: 
3-mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen 
lassen. Bei Besserung der Beschwerden ist 
die Häufigkeit der Anwendung zu reduzie-
ren.
Auch homöopathische Arzneimittel sollten 
ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit 
angewendet werden.

 4.3 Gegenanzeigen

Nicht einnehmen bei bekannter Allergie 
gegen einen der Wirkstoffe oder einen der 
sonstigen Bestandteile dieses Arzneimit-
tels. Insbesondere bei Personen mit be-
kannter Überempfindlichkeit gegen Korb-
blütler und Giftsumachgewächse darf Zeel 
comp. N wegen des Risikos einer allergi-
schen Reaktion nicht angewendet werden.

 4.4 Besondere Warnhinweise und Vor-
sichtsmaßnahmen für die Anwendung

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bei 
Unverträglichkeit gegenüber bestimmten 
Zuckern sollte vor Einnahme ein Arzt kon-
sultiert werden.
Bei akuten Zuständen, die z. B. mit Rötung, 
Schwellung oder Überwärmung von Gelen-
ken einhergehen sowie anhaltenden, un-
klaren oder neu auftretenden Beschwerden 
sollte ein Arzt konsultiert werden, da es 
sich um Erkrankungen handeln kann, die 
eine ärztlichen Abklärung bedürfen.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei 
Kindern liegen keine ausreichend doku-
mentierten Erfahrungen vor. Es sollte des-
halb bei Kindern und Jugendlichen unter 
18 Jahren nur nach Rücksprache mit ei-
nem Kinderarzt angewendet werden.

 4.5 Wechselwirkungen mit anderen 
Arzneimitteln und sonstige 
Wechselwirkungen

Die Wirkung eines homöopathischen Arz-
neimittels kann durch allgemein schädigen-
de Faktoren in der Lebensweise und durch 

Reiz- und Genussmittel ungünstig beein-
flusst werden.

Es sollte ein Arzt oder Apotheker informiert 
werden, wenn andere Arzneimittel einge-
nommen werden, kürzlich andere Arznei-
mittel eingenommen wurden oder beab-
sichtigt wird, andere Arzneimittel einzuneh-
men.

 4.6 Schwangerschaft und Stillzeit

In Schwangerschaft und Stillzeit soll vor 
Anwendung ein Arzt konsultiert werden. 

 4.7 Auswirkungen auf die Verkehrs-
tüchtigkeit und die Fähigkeit zum 
Bedienen von Maschinen

Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit 
und das Bedienen von Maschinen sind 
bisher nicht bekannt geworden. Bei Ein-
haltung der empfohlenen Dosierung ist kein 
Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die 
Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen zu 
erwarten.

 4.8 Nebenwirkungen

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen 
werden folgende Häufigkeiten zugrunde 
gelegt:

Sehr häufig (≥ 1/10)

Häufig (≥ 1/100 – < 1/10)

Gelegentlich (≥ 1/1000 – < 1/100)

Selten (≥ 1/10.000 – < 1/1000)

Sehr selten (< 1/10.000)

Nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage 
der verfügbaren Daten 
nicht abschätzbar)

Sehr selten können – auch einige Tage 
nach der Anwendung des Arzneimittels – 
Magen-Darm-Beschwerden oder Hautreak-
tionen auftreten.

Hinweis:
Bei der Anwendung von homöopathischen 
Arzneimitteln können sich vorhandene Be-
schwerden vorübergehend verschlimmern 
(Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollte 
das Arzneimittel abgesetzt und ein Arzt 
konsultiert werden.

Meldung des Verdachts auf Nebenwirkungen
Die Meldung des Verdachts auf Neben-
wirkungen nach der Zulassung ist von  
großer Wichtigkeit. Sie ermöglicht eine kon-
tinuierliche Überwachung des Nutzen-Risi-
ko-Verhältnisses des Arzneimittels. Ange-
hörige von Gesundheitsberufen sind aufge-
fordert, jeden Verdachtsfall einer Neben -
wirkung dem Bundesinstitut für Arznei-
mittel und Medizinprodukte, Abt. Pharma-
kovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 
D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de 
anzuzeigen.

 4.9 Überdosierung

Es wurden keine Fälle von Überdosierung 
berichtet. 

 5. Pharmakologische Eigenschaften

Entfällt.

Pharmakotherapeutische Gruppe:

ATC-Code: M09AH20

 6. Pharmazeutische Angaben

 6.1 Liste der sonstigen Bestandteile

Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat 
(Ph. Eur.)

 6.2 Inkompatibilitäten

Nicht zutreffend.

6.3 Dauer der Haltbarkeit

60 Monate

6.4 Besondere Vorsichtsmaßnahmen 
für die Aufbewahrung

Für dieses Arzneimittel sind keine besonde-
ren Lagerbedingungen erforderlich.
Nach Anbruch 12 Monate haltbar.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses

Kunststoffdosen mit 100 und 250 Tabletten

 7. Inhaber der Zulassung

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Straße 2-4
76532 Baden-Baden
Telefon: 07221 501-00
Telefax: 07221 501-210 oder 501-280
E-Mail: info@heel.de

 8. Zulassungsnummer

48834.00.00

 9. Datum der Erteilung der Zulassung/
Verlängerung der Zulassung

07.05.2013

 10. Stand der Information

September 2022

 11. Verkaufsabgrenzung

Apothekenpflichtig
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